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                      27.1.14 Entwurf Dienstvereinbarung zur alternierenden Telearbeit und zum mobilen Arbeiten Zwischen dem Jobcenter Märkischer Kreis, vertreten durch den Geschäftsführer, und dem Personalrat des Jobcenters Märkischer Kreis, vertreten durch die Vorsitzende, wird gemäß § 75 Abs. 3 Ziff. 1 und 16 und § 76 Abs. 2 Ziff. 10 in Verbindung mit § 73 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) folgende Dienstvereinbarung geschlossen: Inhalt Präambel ............................................................................................................................... 2 I. Gemeinsame Regelungen .................................................................................................. 3 § 1 Geltungsbereich ........................................................................................................... 3 § 2 Begriffsbestimmung ..................................................................................................... 3 § 3 Objektive (aufgaben-/arbeitsplatzbezogene) Voraussetzungen.................................... 3 § 4 Subjektive (persönliche) Anforderungen ...................................................................... 4 § 5 Verhältnis zum bestehenden Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis, Benachteiligungsverbot .. 4 § 6 Datenschutz ................................................................................................................. 5 § 7 Informationssicherheit .................................................................................................. 6 II. Alternierende Telearbeit .................................................................................................... 6 § 8 Teilnahmevoraussetzungen ......................................................................................... 6 § 9 Vereinbarung / Beendigung ......................................................................................... 6 § 10 Arbeits- und Gesundheitsschutz ................................................................................ 7 § 11 Arbeitsmittel ............................................................................................................... 8 § 12 Arbeitszeit und Zeiterfassung ..................................................................................... 9 III. Mobiles Arbeiten ............................................................................................................... 9 § 13 Teilnahmevoraussetzungen ....................................................................................... 9 § 14 Arbeitszeit und Zeiterfassung ....................................................................................10 IV. Schlussbestimmungen ....................................................................................................10 § 15 Inkrafttreten und Geltungsdauer ................................................................................10 § 16 Salvatorische Klausel ................................................................................................10 1
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                      Präambel Im Interesse der Mitarbeiter/innen des Jobcenters Märkischer Kreis (JC MK) wird „alternierende Telearbeit“ angeboten und darüber hinaus mit der Einführung des „mobilen Arbeitens“ ein neuer Weg für mehr Flexibilität beschritten. Beide Arbeitsformen sind Ausdruck einer von Vertrauen und Wertschätzung getragenen Arbeitskultur im JC MK auf Basis der Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit (Leitbild). Im Rahmen einer lebensphasenorientierten Personalpolitik sind Telearbeit und mobiles Arbeiten als flexible Arbeitsformen besonders geeignet, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben (§§ 12, 13 Abs. 1 BGleiG), die Realisierung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben zu unterstützen, sowie die Ausgestaltung der individuellen Berufs- und Lebensplanung zu fördern. Als moderner und sozialer Dienstleister stellt sich das JC MK dem Wandel in der Arbeitsorganisation in zeitlicher und räumlicher Sicht durch die Weiterentwicklung innovativer Arbeitsformen. Alternierende Telearbeit und mobiles Arbeiten sollen besonders dazu beitragen • die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben zu fördern, • die Wiedereingliederung in das Berufsleben im Eingliederungsmanagements (BEM) zu unterstützen, • die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, • die Mitarbeiterbindung und die Arbeitgeberattraktivität zu erhalten und zu erhöhen, • weitere Arbeitsressourcen durch eine größere Teilhabe von Teilzeitkräften am Arbeitsleben zu erschließen sowie • erworbene berufliche Qualifikationen und vorhandenes Wissen auch in der Familienzeit zu erhalten und einen schnelleren beruflichen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Rahmen des Betrieblichen Unbeschadet der gesetzlichen und tariflichen Regelungen wird folgende Dienstvereinbarung abgeschlossen: 2
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                      I. Gemeinsame Regelungen § 1 Geltungsbereich Mit ihren Zielen und Grundsätzen gilt diese Dienstvereinbarung grundsätzlich für alle Mitarbeiter/innen im Jobcenter Märkischer Kreis mit Ausnahme der - - - - Mitarbeiter/innen des Telefonservice Hausmeister Mitarbeiter/innen der Poststellen und Mitarbeiter/innen der Eingangszonen. § 2 Begriffsbestimmung (1) Telearbeit wird im JC MK ausschließlich in Form der „alternierenden Telearbeit“ und des „mobilen Arbeitens angeboten“. (2) Alternierende Telearbeit ist eine auf Informations- und Kommunikationstechnologie gestützte Tätigkeit, die die Beschäftigten regelmäßig an bestimmten Arbeitstagen teilweise in der Privatwohnung und teilweise in der Dienststelle erbringen, wobei sie während der häuslichen Tätigkeit mit der Dienststelle durch elektronische Kommunikationsmittel online verbunden sind. Sie wird zwischen Mitarbeiter/in und der Geschäftsführung schriftlich vereinbart. (3) Das mobile Arbeiten ist ebenfalls eine auf Informations- und Kommunikationstechnologie gestützte Tätigkeit, bei der die Beschäftigten mit der Dienststelle durch elektronische Kommunikationsmittel online verbunden sind, mit der Besonderheit, dass es sich um einen Ausnahmefall handelt, der situativ und nicht zu regelmäßigen Zeiten und in festgelegtem Umfang eintritt. Das mobile Arbeiten setzt eine formlose mündliche Vereinbarung zwischen der/dem Mitarbeiter/in und der unmittelbaren Führungskraft voraus, die situationsabhängig zu treffen ist. § 3 Objektive (aufgaben-/arbeitsplatzbezogene) Voraussetzungen (1) Für alternierende Telearbeit und mobiles Arbeiten geeignete Arbeitsplätze sind gekennzeichnet durch: • Eignung der Tätigkeit zur IT-gestützten Aufgabenerledigung, • kein ständiges Präsenzerfordernis am Dienstort, • einen hohen Anteil an Eigenständigkeit und flexibler Terminplanung. (2) Der alternierenden Telearbeit und dem mobilen Arbeiten dürfen weder dienstliche Interessen entgegenstehen, noch darf es zu einer nennenswerten Mehrbelastung anderer Mitarbeiter/innen der betroffenen Organisationseinheit kommen. Die Eignung der Aufgabenfelder und des Arbeitsplatzes sind bei der alternierenden Telearbeit durch die unmittelbare Führungskraft zu prüfen und schriftlich zu bestätigen. In strittigen Fällen oder bei Ablehnungen geht der Antrag zur Prüfung an den Arbeitskreis „Telearbeit“. Mitglieder des Arbeitskreises sind ein Mitglied des Personalrats, die Gleichstellungsbeauftragte, der/die 3
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                      Bereichsleiter/in Zentrale Dienste, Schwerbehindertenvertretung. die/der Datenschutzbeauftragte und ggf. die § 4 Subjektive (persönliche) Anforderungen (1) Die Teilnahme an der alternierenden Telearbeit und dem mobilen Arbeiten steht Frauen und Männern nach Maßgabe der in dieser Dienstvereinbarung genannten Voraussetzungen gleichermaßen offen. (2) Die/der Mitarbeiter/in hat folgende (persönliche) Anforderungen zu erfüllen: 1. Tätigkeit in dem für alternierende Telearbeit oder mobiles Arbeiten vorgesehenen Aufgabengebiet grundsätzlich seit mindestens 12 Monaten, 2. die persönliche Arbeitszeit beträgt in der Regel mindestens 50 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten, 3. gute IT-Kenntnisse, die ein selbständiges Arbeiten mit Standardanwendungen erlauben, 4. Eignung zum selbständigen, eigenverantwortlichen und ergebnisorientierten Arbeiten, 5. Fähigkeit zum Selbst- und Zeitmanagement, 6. Zuverlässigkeit (Termintreue, Einhaltung von Absprachen), Loyalität, Vertrauenswürdigkeit sowie 7. Flexibilität bei der Abstimmung von Arbeitsaufträgen und Arbeitszeit im Interesse der dienstlichen Aufgabenerledigung. Neben den objektiven (aufgaben- und arbeitsplatzbezogenen) Voraussetzungen (§ 3) ist vor Bewilligung der alternierenden Telearbeit auch das Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen für die alternierende Telearbeit durch die unmittelbare Führungskraft abzuklären. Liegen die Voraussetzungen vor, ist eine Konzeptskizze zu den konkreten für die alternierende Telearbeit geeigneten Arbeitsinhalten sowie den Vertretungsregelungen zu erstellen, schriftlich zu fixieren und der Vereinbarung zur alternierenden Telearbeit als Anlage beizufügen. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, ist die Ablehnung der „alternierenden Telearbeit“ schriftlich zu begründen. (3) Von den unter Abs. 2 Ziff. 1und 2 genannten Anforderungen kann in begründeten Fällen (z. B. Umsetzung, Rückkehr aus Mutterschutz, Elternzeit, berufliche Wiedereingliederung) abgewichen werden. § 5 Verhältnis zum bestehenden Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis, Benachteiligungsverbot (1) Das Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses oder des Dienstverhältnisses bleibt unberührt. Lediglich die Verpflichtung, die Arbeitsleistung in der Dienststelle zu erbringen, wird den Erfordernissen eines Telearbeitsplatzes oder den Erfordernissen von mobilem Arbeiten angepasst. (2) Während der alternierenden Telearbeit bzw. dem mobilen Arbeiten gelten die bestehenden dienstlichen Regelungen wie z. B. bei Urlaub oder Krankheit unverändert fort. 4

                      
                        
                          
                        
                        [image: 4]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      (3) Wegen der Teilnahme an der alternierenden Telearbeit oder am mobilen Arbeiten dürfen den Beschäftigten keine beruflichen Nachteile entstehen. Es ist auf eine in qualitativer und quantitativer Hinsicht angemessene Verteilung der Aufgaben zwischen den telearbeitenden und den ständig anwesenden Beschäftigten zu achten. Ein besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, dass die räumliche Trennung keine negativen Auswirkungen auf alle Aspekte der Personalentwicklung hat. (4) Die Einbindung der Beschäftigten in Telearbeit oder in mobilem Arbeiten in den Dienstbetrieb, insbesondere die Teilnahme an Dienstbesprechungen usw. sowie die Information über dienstliche Vorgänge ist grundsätzlich durch die unmittelbare Führungskraft durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten. § 6 Datenschutz (1) Beschäftigte in alternierender Telearbeit oder in mobilem Arbeiten tragen eine besondere datenschutzrelevante Verantwortung. Sie verpflichten sich zur Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere zur Wahrung des Sozialgeheimnisses und des Sozialdatenschutzes (§ 35 SGB I in Verbindung mit §§ 67 ff. SGB X). (2) Die häusliche Arbeitsstätte muss den datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen. Voraussetzung ist, dass die Arbeitsbedingungen des Heimarbeitsplatzes einem separaten, verschließbaren Arbeitsbereich vergleichbar sind. Ein gesondertes Zimmer zur ausschließlichen Nutzung für die alternierende Telearbeit ist nicht erforderlich, vielmehr muss ein getrennter, verschließbarer Bereich zum Arbeiten (z. Bsp.: Schrank, Kommode) zur Verfügung stehen. Der Transport dienstlicher Unterlagen muss in einem verschlossenen Behältnis erfolgen. Dienstliche Unterlagen sind vor dem Zugriff Dritter einschließlich der in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen zu schützen und außerhalb der Aufgabenerledigung in der häuslichen Arbeitsstätte verschlossen aufzubewahren. Dienstliche Unterlagen dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in der Dienststelle einer datenschutzkonformen Vernichtung durch Einwurf in die entsprechenden Behälter zuzuführen. (3) Alle Vereinbarungen über alternierende Telearbeit setzen eine vorherige Prüfung durch die Datenschutzbeauftragte sowie der/den Beauftragten für Arbeitssicherheit und die anschließende Bestätigung der datenschutzgerechten Anforderungen der häuslichen Arbeitsstätte und des Transports voraus. (4) Die in der Anlage 1 aufgeführten Tätigkeiten sind aus datenschutzrechtlichen Gründen von der alternierenden Telearbeit ausgenommen. (5) Der/dem Datenschutzbeauftragten des Jobcenters Märkischer Kreis sowie dem Bundesdatenschutzbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) ist vor und nach Genehmigung der alternierenden Telearbeit nach vorheriger Ankündigung auf Verlangen der Zutritt zum häuslichen Arbeitsplatz einschließlich des Aufbewahrungsortes für die dienstlichen Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu gewähren. Hierfür hat die /der Telearbeitende ggf. zuvor die schriftliche Zustimmung der weiteren Haushaltsangehörigen einzuholen. (6) Die unrechtmäßige Kenntniserlangung von Sozialdaten durch Dritte ist durch die/den Telearbeitenden unverzüglich anzuzeigen. 5
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                      § 7 Informationssicherheit Die Regeln der Dienstvereinbarung zur Informationssicherheit finden in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. II. Alternierende Telearbeit § 8 Teilnahmevoraussetzungen Alternierende Telearbeit kann aus folgenden familiären oder personalfürsorgerischen Gründen bzw. für folgende Mitarbeiter/innen vereinbart werden: 1. Betreuung mindestens eines Kindes unter 15 Jahren oder eines behinderten oder auf besondere Hilfe angewiesenen älteren Kindes im eigenen Haushalt; dies gilt auch für Mitarbeiter/innen in Elternzeit, 2. Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger und Lebenspartnerinnen/Lebenspartner (Bestätigung der Pflegestufe durch den medizinischen Dienst der Krankenkasse), 3. Schwerbehinderte Menschen, für die alternierende Telearbeit nach Art der Behinderung angezeigt erscheint (Empfehlung der Schwerbehindertenvertretung erforderlich.), 4. Im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) präventiv zur Vermeidung einer längerfristigen krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit oder als geeignete Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Beruf nach längerfristiger Erkrankung (Empfehlung des BEM-Teams erforderlich). 5. Lebensältere Mitarbeiter/innen (mindestens 50 Jahre), deren Beschäftigungsfähigkeit aufgrund ihrer persönlichen Rahmenbedingungen im besonderen Maße durch die Telearbeit unterstützt werden kann. 6. Zur Vereinbarkeit von Beruf und besonderen privaten Interessen (zum Bsp.: Qualifizierung, Studium, längere Fahrzeiten). Im Übrigen kann aus dienstlichen Gründen Telearbeit vereinbart werden, wenn der/die Mitarbeiter/in einverstanden ist. § 9 Vereinbarung / Beendigung (1) Die Teilnahme an der alternierenden Telearbeit erfolgt auf freiwilliger Basis auf Initiative der/des Mitarbeiter/in/Mitarbeiters oder auf Vorschlag der unmittelbaren Führungskraft (s. Anlagen 2 und 3). (2) Vor der Beantragung sollte zunächst ein Gespräch mit der unmittelbaren Führungskraft erfolgen, um zu klären, ob und ggf. in welchem Umfang alternierende Telearbeit im individuellen Fall – unter Berücksichtigung der Teilnahmevoraussetzungen - umgesetzt werden kann. Zur Vorbereitung auf das Gespräch dient der Fragebogen zur „Selbsteinschätzung zur alternierenden Telearbeit“ (s. Anlage 4). (3) Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der Arbeitsplätze/der Aufgabengebiete und der Telearbeitenden sind die Teilnahmevoraussetzungen der §§ 3, 4 und 8 dieser Dienstvereinbarung. (4) Ein Rechtsanspruch auf Einrichtung eines Telearbeitsplatzes besteht nicht. Die Teilnahme an der alternierenden Telearbeit erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 6
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                      (5) Der Antrag und die Stellungnahme der Führungskraft werden dem Sachgebiet Personal/Finanzen zugeleitet. Über den Antrag ist grundsätzlich innerhalb einer Frist von 6 Wochen zu entscheiden. Sollte dem Antrag einer/eines Mitarbeiter/in/Mitarbeiters nicht entsprochen werden, erhält sie/er hierüber eine schriftliche Ablehnung mit Begründung. Auf der Grundlage dieser Dienstvereinbarung wird für die alternierende Telearbeit über die Einrichtung des Telearbeitsplatzes eine vertragliche Vereinbarung zwischen Mitarbeiter/in und der Geschäftsführung in Schriftform getroffen (s. Anlage 5). (6) Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung ist in der Vereinbarung zur alternierenden Telearbeit eine sechsmonatige Erprobungsphase enthalten, innerhalb der die Vereinbarung sowohl seitens der Geschäftsführung als auch seitens der/des Mitarbeiter/in/Mitarbeiters mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Ende des Kalendermonats beendet werden kann. Im gegenseitigen Einvernehmen kann die Vereinbarung auch mit sofortiger Wirkung gelöst werden. Die Dauer der individuellen Telearbeit wird durch die abzuschließende Einzelvereinbarung jeweils auf max. zwei Jahre (inkl. Erprobung) befristet. In direkter Abhängigkeit von der Laufzeit der Dienstvereinbarung kann sie auch entsprechend eher enden. (7) Sowohl der/die Mitarbeiter/in als auch die Geschäftsführung kann aus wichtigem Grund die alternierende Telearbeit vorzeitig zum Ende des folgenden Monats beenden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere der Wegfall der Bewilligungsvoraussetzungen bei der/beim Mitarbeiter/in, eine wesentliche Änderung der häuslichen Arbeitsstätte, des Arbeitsinhalts, der behördeninternen Arbeitsabläufe, konkrete Anhaltspunkte für Datenschutzverletzungen durch den/die Mitarbeiter/in oder die Feststellung, dass eine ordnungsgemäße Leistungserbringung nicht mehr erfolgt oder die Verweigerung des Zutritts zur häuslichen Arbeitsstätte zur Prüfung der Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften und Datenschutzbestimmungen sowie wesentliche Änderungen dieser Dienstvereinbarung. Die Telearbeitenden sind verpflichtet, den Wegfall der Bewilligungsvoraussetzungen oder wesentliche Änderungen der häuslichen Arbeitsstätte unaufgefordert und unverzüglich der unmittelbaren Führungskraft und dem Sachgebiet Personal bekannt zu geben. Einen wichtigen Grund zur vorzeitigen Beendigung der alternierenden Telearbeit stellen ins- besondere aber auch eine anhaltend nicht den Anforderungen oder der getroffenen Vereinbarung entsprechende Arbeitsleistung der Telearbeitenden in quantitativer und qualitativer Hinsicht dar. (8) Eine fristlose Beendigung ist bei Verstößen gegen diese Dienstvereinbarung oder die schriftlichen Vereinbarungen in den Fällen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz möglich. (9) Bei Beendigung der Telearbeit sind die vom JC MK bereitgestellten Arbeitsmittel unverzüglich zurückzugeben. § 10 Arbeits- und Gesundheitsschutz (1) In der Wohnung des/der Mitarbeiter(s)/in soll für die häusliche Arbeitsstätte ein Raum, der nicht zwingend separat sein muss, vorhanden sein, der für einen dauerhaften Aufenthalt vorgesehen und für die Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften geeignet ist. Das Sachgebiet Personal/Finanzen erläutert dem/der Mitarbeiter/in bei der Antragstellung die zu erfüllenden Regelungen und weist auf die Verpflichtung zur Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben hin. (2) Das JC MK behält sich vor, unter dem Aspekt des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit stichprobenartig Überprüfungen der häuslichen Arbeitsplätze durch den/die Beauftragte/n für Arbeitssicherheit und eines Mitglieds des Personalrats nach vorheriger Absprache vorzunehmen. 7
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                      § 11 Arbeitsmittel (1) Für die Dauer der Bewilligung der alternierenden Telearbeit stellen die Mitarbeiter/innen den Arbeitsplatz zur Verfügung. Zur Durchführung der Telearbeit müssen folgende technische Voraussetzungen erfüllt sein: Zur Verbindung mit dem BA-Netz kann eine UMTS-Verbindung oder ein vorhandener Internetzugang genutzt werden. Empfehlenswert ist die Nutzung eines DSL-Anschlusses. Genutzt werden können alle Zugangsarten(z.B. Glasfaser, DSL, Kabel, LTE).Darüber hinaus muss beim DSL-Router eine Netzwerkschnittstelle für den Anschluss des mobilen Arbeitsplatzes (MAP) über ein Netzwerkkabel vorhanden sein. Eine Nutzung von WLAN ist nicht möglich, da die MAP der BA nicht über eine entsprechende Schnittstelle verfügen. Zudem ist WLAN nach dem derzeitigen Stand der Technik kein sicheres Datenübertragungsmedium. Für eine optimale Nutzung aller Fachverfahren (insbesondere A2LL/ALLEGRO oder VerBIS) und für die Nutzung großer Dateien (z.B. Excel-Tabellen oder Access-Datenbanken) ist eine Übertragungsgeschwindigkeit von mehr ab 2000 kBit/s (DSL2000, 2MBit/s) erforderlich. Die Antwortzeit der Verbindung sollte unabhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit kleiner 80ms sein. DSL-Anschlüsse(<30ms), LTE(~40-50ms) und UMTS(~80ms) erfüllen diese Anforderung. (2) Die je nach dienstlicher Aufgabe erforderlichen Arbeitsmittel werden vom JC MK für die Dauer der alternierenden Telearbeit zur Verfügung gestellt. Die IT-Hardware für die alternierende Telearbeit umfasst in der Regel einen „Mobilen Arbeitsplatz“ (MAP). Unter Zugrundelegung einer strengen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung können in begründeten Einzelfällen auf Antrag im Rahmen der verfügbaren Ressourcen externe Geräte, die grundsätzlich nicht zur Regelausstattung gehören (Monitor, Tastatur), gestellt werden, sofern dies zur Aufgabenerledigung zwingend erforderlich ist (Bestätigung und Begründung durch die unmittelbare Führungskraft, ggf. in Absprache mit dem/der Beauftragten für Arbeitssicherheit /Betriebsarzt/ärztin). Der Anschluss externer Geräte, die mehrere Funktionen wie Drucken, Scannen, Kopieren oder Faxen vereinen und nicht vom JC MK gestellt wurden, ist nicht zulässig. Die Arbeitsmittel werden in der Dienststelle ausgehändigt. Eine Lieferung an die häusliche Arbeitsstätte erfolgt nicht. Die erforderlichen Sachmittel zur datenschutzgerechten Gestaltung der häuslichen Arbeitsstätte sind von der/dem Telearbeitenden selbst zu stellen. Ein Kostenerstattungsanspruch besteht nicht. Ein verschließbares Transportbehältnis wird gestellt. (3) Die nach § 81 Abs. 4 Nr. SGB IX bestehende Pflicht zur behindertengerechten Ausstattung und in begründeten Einzelfällen der Support von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen bleibt davon unberührt. (4) Eine Doppelausstattung mit einem MAP und einem arbeitsplatzbezogenen Rechner am Dienstort ist nicht vorgesehen. Absatz 3 bleibt davon unberührt. 8
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                      (5) Die Betreuung und Wartung der zur Verfügung gestellten technischen Arbeitsmittel erfolgt am Arbeitsplatz in der Dienststelle Eine private Nutzung der technischen Arbeitsmittel ist nicht zulässig. § 12 Arbeitszeit und Zeiterfassung (1) Bei der alternierenden Telearbeit soll grundsätzlich nicht mehr als die Hälfte der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit am häuslichen Arbeitsort gearbeitet werden. Bei einer Verteilung der Wochenarbeitszeit auf fünf Arbeitstage soll grundsätzlich nicht mehr als an zwei Tagen zu Hause gearbeitet werden. Bei einer anderen Verteilung soll die Arbeitszeit entsprechend aufgeteilt werden. In begründeten Einzelfällen können zwischen Führungskraft und dem/der Mitarbeiter/in weitergehende Regelungen vereinbart werden. (2) Die alternierende Telearbeit soll mindestens 1/5 der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit betragen. Sie muss mindestens 4 Stunden/Woche umfassen. Für die Lage und Dauer der Arbeitszeit zu Hause sind die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitszeitschutzes zu beachten. Es sollen Präsenzzeiten am Telearbeitsplatz vorgesehen werden, um die erforderliche dienstliche Erreichbarkeit sicherzustellen. Darüber hinaus kann der Dienst am Telearbeitsplatz in der Zeit von montags bis freitags von 6:30 Uhr bis 20:00 Uhr geleistet werden. (3) Die Anordnung von Mehrarbeit und Überstunden ist auch im Rahmen der Regelungen zur alternierenden Telearbeit möglich. (4) Im Rahmen der alternierenden Telearbeit außerhalb der Dienststelle geleistete Arbeitsstunden sind Arbeitszeit. Die Zeiterfassung erfolgt im Rahmen der Vereinbarung über das elektronische Zeiterfassungssystem. Die zu erfassenden Arbeitszeiten werden dem Sachgebiet Personal über die unmittelbare Führungskraft per Korrekturbeleg (z. Bsp. Per E- Mail) angezeigt. Dort erfolgt anschließend die Buchung im Zeiterfassungssystem. III. Mobiles Arbeiten § 13 Teilnahmevoraussetzungen (1) Mobiles Arbeiten kann situativ aus folgenden Gründen vereinbart werden: 1. wenn besondere dienstliche Gründe vorliegen (z. B. außergewöhnliche Arbeitsaufträge, Bearbeitung von Lernprogrammen bei dienstlichem Interesse, arbeitsökonomische Gründe) oder 2. wenn eine besondere persönliche und/oder familiäre Situation dies erfordert. (2) Die Teilnahme am mobilen Arbeiten erfolgt auf freiwilliger Basis auf Initiative des/der Mitarbeiter(s)/in oder auf Vorschlag der unmittelbaren Führungskraft. (3) Ein Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten besteht nicht. (4) Für die Dauer der Bewilligung der mobilen Arbeit stellt das JC MK den Mitarbeiter(n)/innen einen MAP zur Verfügung, der über Einwahlmöglichkeiten in die Dienststelle über UMTS oder HSDPA, analogem Telefonanschluss, DSL-Anschluss verfügt. Eine private Nutzung des MAP ist nicht zulässig. Weitere Hard- und Software wird nicht bereitgestellt. 9
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                      (5) Die Aushändigung des MAP für das mobile Arbeiten wird schriftlich dokumentiert. (6) Die erforderlichen technischen Voraussetzungen sind unter § 11 Absatz 1 aufgeführt. § 14 Arbeitszeit und Zeiterfassung (1) Die mobile Arbeit ist auf den unbedingt erforderlichen Umfang zu begrenzen. (2) Mobiles Arbeiten kann auch außerhalb des festgelegten Arbeitszeitrahmens geleistet werden. Für die Lage und Dauer der Arbeitszeit beim mobilen Arbeiten sind die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitszeitschutzes zu beachten. (3) Im Wege des mobilen Arbeitens geleistete Arbeitsstunden sind Arbeitszeit, die mit Bestätigung der unmittelbaren Führungskraft (z.B. per E-Mail) durch das Sachgebiet Personal in das elektronische Zeiterfassungssystem übernommen werden. IV. Schlussbestimmungen § 15 Inkrafttreten und Geltungsdauer (1) Die Trägerversammlung hat dieser Dienstvereinbarung ………….gem. § 44 c Abs. 2 Nr. 7 SGB II zugestimmt. Sie tritt mit Wirkung vom …… in Kraft. in ihrer Sitzung am (2) Die Vereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres gekündigt werden. (3) Eine Nachwirkung ist ausgeschlossen. § 16 Salvatorische Klausel Sollten sich einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung ganz oder teilweise als unwirksam erweisen oder infolge gesetzlicher Änderungen unwirksam werden, bleiben die übrigen Regelungen und die Gültigkeit der Dienstvereinbarung im Ganzen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall zur sofortigen Verhandlungsaufnahme mit dem Ziel, die unwirksame durch eine wirksame, ihrem Sinn nach gleiche Regelung zu ersetzen bzw. auch aufzuheben. Iserlohn, den . .2014 Der Geschäftsführer des Jobcenters Märkischer Kreis Die Vorsitzende des Personalrates des Jobcenters Märkischer Kreis _________________________________ (Volker Riecke) _________________________________ (Jana Sieberg) 10
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